
3. Beschluss der 9. ordentlichen  Sitzung des Studierendenparlaments vom 
20.01.2016

Das Studierendenparlament hat mit folgender Stimmverteilung:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

11 0 0

beschlossen, §10 (2) der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments wie folgt neu zu fassen:

„Vorläufige Protokolle sind binnen 10 Tagen nach Ende der betreffenden Sitzung zu erstellen und 
den Mitgliedern des StuPa bekannt zu machen. Sie sind nach einer viertägigen Einspruchsfrist auf 
der StuPa-Homepage zu veröffentlichen, sofern sie bis dahin noch nicht verabschiedet wurden. Bei 
der Veröffentlichung muss kenntlich gemacht werden, dass es sich um ein vorläufiges Protokoll 
handelt, welches erst noch verabschiedet werden muss.“
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